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Bekanntmachungdes LandratsamtesMeißen

Entscheidungüberdie DurchführungeinerUmweltverträglichkeitsprüfung
(UVP) nach 8 5 Absatz2 des Gesetzes überdie Umweltverträglichkeitsprüfung

(UVPG)

Das UnternehmenAgrargenossenschaftSkäßchen, eG, Alte Hauptstraße54, 01561
GroßenhainOT Skäßchen, beantragtebeim Landratsamtdes LandkreisesMeißen als
zuständige Genehmigungsbehördegemäß 884, 10 und 16 Abs. 1 des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes(BImSchG) in der Fassung der Bekanntmachungvom 17. Mai
2013 (BGBl. IS. 1274), zuletztgeändertdurchArtikel1 des Gesetzes vom 24. September
2021, die immissionsschutzrechtliicheGenehmigung zur wesentlichenÄnderung der
Milchviehanlageam Standort01561 GroßenhainOT Skäßchen, Alte Hauptstraße60,
GemarkungSkäßchen,Flst.-Nr.321/1, 321/2, in folgendemUmfang:

e Errichtungund Betriebvon Jungvieh-/Milchviehstall3 / BoxenlaufstallaufGülle für90
Milchkühe,24 Färsen und 160 Jungrinder

«e Errichtungund BetriebJungviehstall4 / BoxenlaufstallaufGülle für320 Jungrinder
e Errichtungund BetriebKälberstall5 / StrohstallmitGruppenbuchtenaufFestmistfür

255 Kälber
«e Errichtungund Betriebeines Bergeraumszur Lagerungvon Futterkomponentenund

Stroh
e Errichtungund Betriebeines GüllebehältersmiteinemVolumenvon 4.825 m?

e Errichtung und Betrieb einer Dunglege zur Lagerung von Festmist mit einem
Lagervolumenvon 352,5 m’

ZuständigeGenehmigungsbehördeistgemäß8 2 Abs. 1 Satz 1 in Verbindungmit8 1 Nr. 3
des Ausführungsgesetzeszum Bundes-Immissionsschutzgesetzund zum Benzinbleigesetz
(AGImSchG) vom 4. Juli 1994 (SächsGVBl. S. 1281), zuletztgeändertdurchGesetz vom
23. März 2022 (SächsGVBl. S. 256), in Verbindungmitder Verordnungdes Sächsischen
Staatsministeriumsfür Umweltund LandwirtschaftüberZuständigkeitenzu Ausführung
des Bundes-Immissionsschutzgesetzes,des Benzinbleigesetzes, des Treibhausgas-
Emissionshandelsgesetzesund der aufgrunddieser Gesetze ergangenenVerordnungen
(Sächsische Immissionsschutz-Zuständigkeitsverordnung- SächsImSchZuVO), in der
Fassung der Bekanntmachungvom 14. Dezember2018 (SächsGVBl. S. 831), zuletzt
geändertdurch Artikel2 des Gesetzes vom 9. Februar2022 (SächsGVBl. S. 144), der
LandkreisMeißenals untereImmissionsschutzbehörde.

Die örtlicheZuständigkeitergibtsich aus 8 3 Absatz 1 Nr. 2 Verwaltungsverfahrensgesetz
(VwVfG) in der Fassung der Bekanntmachungvom 23. Januar 2003 (BGBl. I S. 102),
zuletztgeändertdurchArtikel24 Absatz 3 des Gesetzes vom 25. Juni 2021 (BGBl. I S.
2154), in Verbindungmit8 1 des Gesetzes zur Regelung des Verwaltungsverfahrens-und
des Verwaltungszustellungsrechtsfürden FreistaatSachsen (SächsVwVfZG) vom 19. Mai
2010 (SächsGVBl. S. 142) zuletztgeändertdurchArtikel3 des Gesetzes vom 12. Juli 2013
(SächsGVBl. S. 503).

Das beantragteVorhabenbedarfaufGrundder 88 4, 10 und 16 BImSchG in Verbindung
mitden 88 1 und 2 der ViertenVerordnungzur Durchführungdes Bundes-Immissions-
schutzgesetzes(VerordnungübergenehmigungsbedürftigeAnlagen- 4. BImSchV) in der
Fassung derBekanntmachungvom31. Mai 2017 (BGBl. IS. 1440), zuletztgeändertdurch
Verordnungvom 12. Januar2021 (BGBl. 1 S. 69) und den Ziffern7.1.5/V und 9.36/V des
Anhangs1 zur4. BImSchV einerimmissionsschutzrechtlichenGenehmigung.



Nach dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung(UVPG) vom 18. März 2021
(BGBl. IS. 540), zuletztgeändertdurchArtikel14 des Gesetzes vom 10. September2021
(BGBl. 1S. 4147), in Verbindungmitdem Gesetz überdie Umweltverträglichkeitsprüfung
im FreistaatSachsen (SächsUVPG) vom 25. Juni 2019 (SächsGVBl. S. 525), zuletzt
geändertdurchArtikel2 des Gesetzes vom 20. August2019 (SächsGVBl. S. 762), ist für
dieses VorhabenentsprechendNr. 7.5.1 der Anlage 1 zum UVPG in Verbindungmit8 9
Abs. 2 Nr. 1 UVPG eine allgemeineVorprüfunggemäß 8 9 Abs. 4, $ 7 Abs. 1 UVPG
durchzuführen,um festzustellen,ob das beantragteVorhaben erheblichenachteilige
Umweltauswirkungenhaben kann, die nach 8 25 UVPG zu berücksichtigenwärenund in
Folge dessen eine UVP durchzuführenist.

Die allgemeineVorprüfunghatergeben,dass erheblichenachteiligeUmweltauswirkungen
nicht zu erwarten sind und daher eine Verpflichtungzur Durchführungeiner
Umweltverträglichkeitsprüfungnichtbesteht.

Für das Nichtbestehender UVP-Pflichtwerden unterZugrundelegungder Kriteriender
Anhänge2 und 3 zum UVPG folgendeGründeals wesentlichangesehen:

Die relevantenAuswirkungendurch das geplanteVorhabenbeschränkensich auf den
Standortselbstunddie UmgebungunmittelbarumdieAnlage. Die Auswirkungensind nicht
schwer, nichtkomplexund nichtgrenzüberschreitend.Sie sind nach Art, Ausmaß und
Dauer nicht geeignet, deutliche Schädigungen oder erhebliche Belästigungen
hervorzurufen, wenn die Bewirtschaftungder Anlage die mit dem Bundes-
ImmissionsschutzgesetzverbindlichenBelangedes Immissionsschutzesberücksichtigt.
Unter Berücksichtigungder vorgenanntenAusführungensind für die zu bewertenden
SchutzgüterSchädigungen oder erheblicheBelästigungen im bestimmungsgemäßem
Betriebnichterkennbar.Die zu erwartendenBeeinträchtigungensind nichtso stark,dass
sich erheblichenachteiligeUmweltauswirkungenableitenlassen.
Aus naturschutzrechtlicherSicht ist, ausgehendvom naturschutzrelevantenPrüfkatalog
aus Anlage 2 des UVPG, eine Möglichkeitder Beeinträchtigungvon naturschutzfachlichen
Schutzgüternnichtzu besorgen.
Besondere örtlicheGegebenheitengemäß den in Anlage 3 Nr. 2.3.8 UVPG benannten
wasserrechtlichenSchutzgebietenbefindensich nichtim überplantenGebiet.
Die mit dem Vorhaben verbundeneÄnderungführtnicht zu erheblichennachteiligen
Umweltauswirkungenfür das Schutzgut Boden, bodenschutzrechtlichrelevante
Schutzgebietesind vorliegendnichtbetroffen.
Das VorhabenhatvoraussichtlichkeineAuswirkungenauf in amtlichenListenoderKarten
(Denkmallistedes FreistaatesSachsen) verzeichnetenDenkmäler,Denkmalensembles
oderBodendenkmäler.
Damit sind nach den Kriteriendes Anhangs 3 zum UVPG anhand der vorliegenden
AntragsunterlagenkeineerheblichenodernachteiligenUmweltauswirkungenerkennbar.

Die Entscheidungdes LandratsamtesMeißenzumVerzichtaufeineUmweltverträglichkeits-
prüfungwird hiermitgemäß 8 5 Absatz 2 UVPG bekanntgegeben. Die Entscheidungist
gemäß 8 5 Absatz 3 Satz 1 UVPG nichtselbständiganfechtbar.

Meißen,den Lo. ou. 7022
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